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Eine Befreiung von den Rundfunkgebühren
kann durch die GEZ an folgende Personen er-
teilt werden:
� Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt

nach dem 3. Kapitel des SGB XII oder nach
den §§ 27a oder 27d des Bundesversor-
gungsgesetzes (BVG), 

� Empfänger von Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel
des SGB XII, 

� Empfänger von Sozialgeld oder Arbeitslo-
sengeld II einschließlich Unterkunftskosten
nach § 22 ohne Zuschläge zum Arbeitslosen-
geld II nach § 24 des Zweiten Buches des So-
zialgesetzbuches,

� Empfänger von Leistungen nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz, 

� nicht bei den Eltern lebende Empfänger von
Ausbildungsförderung nach dem Bundes-
ausbildungsförderungsgesetz, 

� Sonderfürsorgeberechtigte im Sinne des
§ 27e des  BVG, 

� blinde oder nicht nur vorübergehend wesent-
lich sehbehinderte Menschen mit einem Grad
der Behinderung von 60 vom Hundert allein we-
gen der Sehbehinderung (mit Merkzeichen ŒRF•),

FINANZEN, FINANZIELLE HILFEN

� hörgeschädigte Menschen, die gehörlos sind
oder denen eine ausreichende Verständi-
gung über das Gehör auch mit Hörhilfen
nicht möglich ist (mit Merkzeichen ŒRF•), 

� behinderte Menschen, deren Grad der Be-
hinderung nicht nur vorübergehend wenigs-
tens 80 vom Hundert beträgt und die wegen
ihres Leidens an öffentlichen Veranstaltun-
gen ständig nicht teilnehmen können (mit
Merkzeichen ŒRF•), 

� Empfänger von Hilfe zur Pflege nach dem 7.
Kapitel SGB XII oder von Hilfe zur Pflege als
Leistung der Kriegsopferfürsorge nach dem
BVG oder von Pflegegeld nach landesgesetz-
lichen Vorschriften und

� Empfänger von Pflegezulagen nach § 267
Abs. 1 des Lastenausgleichsgesetzes (LAG)
oder Personen, denen wegen Pflegebedürf-
tigkeit nach § 267 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buch-
stabe c LAG ein Freibetrag zuerkannt wird.

Auskunft und Beratung erhalten Sie bei der
Gemeinde Jüchen 
Am Rathaus 5, 41363 Jüchen
Fachdienst Soziales 
Telefon (0 21 65) 9 15-157 oder -156

Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren
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Ermäßigung von Telefonkosten
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Der Sozialtarif ist nur mit bestimmten Tarifen
der Deutschen Telekom kombinierbar. Soziale
Vergünstigungen werden gewährt, wenn Sie
oder Angehörige, die mit Ihnen in Haushaltsge-
meinschaft leben, folgende Voraussetzungen
erfüllen:
� Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht
� Vorlage eines Schwerbehindertenausweises

mit dem Merkzeichen ŒRF•
� Bezieher/in von BaföG

Anträge können Sie bei den Niederlassungen
der Deutschen Telekom oder im T-Punkt erhal-
ten und abgeben. Beim Ausfüllen der Anträge
wird man Ihnen behilflich sein.

Benötigte Unterlagen:
� Bescheid über die Befreiung von der Rund-

funkgebührenpflicht
� Schwerbehindertenausweis mit dem Merk-

zeichen ŒRF•
� BaföG-Bescheid

Die Deutsche Telekom gewährt bestimmten
Personengruppen einen Sozialtarif auf die Ent-
gelte für verschiedene Verbindungen, die über
die Deutsche Telekom geführt werden.
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Personen mit stark eingeschränktem Sehver-
mögen können als hochgradig Schwerbehinder-
te eine monatliche Barhilfe erhalten, die ein-
kommens- und vermögensunabhängig ist.

Blinde erhalten Blindenhilfe, auf die Leistungen
der Pflegeversicherung und vergleichbare Lei-
stungen aus einer privaten Pflegeversicherung
angerechnet werden, sofern diese wegen der
Blindheit gewährt werden.

Blindenhilfe kann auch für Bewohnerinnen und
Bewohner von Alten- und Pflegeheimen ge-
währt werden.
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Hilfen für Blinde und Gehörlose

Gehörlose, bei denen die Taubheit oder eine an
Taubheit grenzende Schwerhörigkeit bis zum 7.
Lebensjahr festgestellt wurde, können eben-
falls Leistungen erhalten.

Auskunft und Beratung erhalten Sie bei der
Gemeinde Jüchen 
Am Rathaus 5, 41363 Jüchen
Fachdienst Soziales 
Telefon (0 21 65) 9 15-157 oder -156
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FINANZEN, FINANZIELLE HILFEN

Wohnen kostet Geld … oft zuviel für den, der ein
geringes Einkommen hat. Deswegen gewährt
der Staat in solchen Fällen finanzielle Hilfe in
Form von Wohngeld.

Wohngeld gibt es als Mietzuschuss für die Mie-
ter einer Wohnung, als Lastenzuschuss für die Ei-
gentümer eines Eigenheims oder einer Eigen-
tumswohnung.

Unerheblich für die Leistung des Zuschusses
ist, ob der Wohnraum in einem Altbau oder Neu-
bau liegt und ob er öffentlich gefördert oder frei
finanziert worden ist. Wohngeld ist kein Almo-
sen des Staates. Wer zum Kreis der Berechtig-
ten gehört, hat darauf einen Rechtsanspruch.

Ob und in welcher Höhe Sie Wohngeld in An-
spruch nehmen können, ist abhängig von drei
Faktoren:
� der Zahl der zu Ihrem Haushalt gehörenden

Familienmitglieder
� der Höhe des Gesamteinkommens
� der Höhe der zuschussfähigen Miete bzw.

Belastung

Wohngeld können Sie nur erhalten, wenn Sie
einen Antrag stellen und die Voraussetzungen
nachweisen.

Auskunft und Beratung erhalten Sie bei der
Gemeinde Jüchen 
Am Rathaus 5, 41363 Jüchen
Fachdienst Soziales 
Telefon (0 21 65) 9 15-157 oder -156

Wohngeld
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Der Gesetzgeber sieht bei bestimmten Leistun-
gen der gesetzlichen Krankenkasse Zuzahlun-
gen der Versicherten vor.

Nicht alle Versicherten sind davon gleicherma-
ßen betroffen. Manche nur bis zu einer be-
stimmten Belastungsgrenze. Fallen regelmäßig
hohe Zuzahlungen an, sollten Sie sich rechtzei-
tig mit Ihrer Krankenkasse in Verbindung set-
zen und eine frühzeitige Befreiung beantragen. 

Die Pflegeversicherung leistet finanzielle Un-
terstützung unabhängig von Einkommen und
Vermögen, wenn Sie Mitglied einer gesetz-
lichen Krankenkasse sind.

Alle privat krankenversicherten Personen müs-
sen zur Absicherung des Risikos der Pflegebe-
dürftigkeit eine private Pflegeversicherung ab-
schließen.

Die Leistungen der Pflegekasse sind antragsab-
hängig. Antragsberechtigt ist der / die Pflege-

FINANZEN, FINANZIELLE HILFEN

bedürftige bzw. eine Bevollmächtige oder ein
Bevollmächtigter. 

Fragen Sie Ihre Pflegekasse / Krankenversiche-
rung nach den notwendigen Antragsformula-
ren.

Pflegeversicherung

Nähere Einzelheiten erhalten Sie bei Ihrer zu-
ständigen Krankenkasse. Nicht mehr benötigte
Medikamente können Sie in Ihrer Apotheke ab-
geben.

Zuzahlungen bei Arzneimitteln / Befreiung
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Rentenangelegenheiten

FINANZEN, FINANZIELLE HILFEN

Die Schuldnerberatung soll dazu dienen, Privat-
personen, die überschuldet und zahlungsunfä-
hig sind, wieder neue Perspektiven zu eröffnen.
Für den Fall, dass Ihnen die Schulden über den
Kopf zu wachsen drohen, kann eine nach Ihrer
persönlichen Situation ausgerichtete Hilfe früh-
zeitig und ohne Œfalsche Scham• in Anspruch
genommen werden.

Beratungstermine des IB (Internationaler Bund)
finden im Rathaus statt und Beratungstermine
des Caritas-Verbandes im Haus Katz.

Eine telefonische Anmeldung ist zweckmäßig 
� beim IB unter der

Telefonnummer (0 21 33) 53 39 45oder 
� beim Caritasverband Rhein-Kreis Neuss e.V.

unter der Telefonnummer (0 21 81) 81 99-25

Innerhalb der Verwaltung kann zu diesem The-
ma Frau Böhm-Weyerstraß
Telefon (0 21 65) 9 15-150
Auskunft geben.

Schuldnerberatung

Die Rente oder Pension ist die wichtigste Form
der finanziellen Absicherung für das Alter. Sie
wird jedoch nicht automatisch, sondern nur auf
Antrag gewährt. Bereits frühzeitig sollten Sie
Auskunft über Ihren Versicherungsverlauf ein-
holen bzw. den Antrag auf Gewährung der Ren-
te stellen. Eine telefonische Terminvereinba-
rung ist zweckmäßig.

Auskunft und Beratung erhalten Sie bei der
Gemeinde Jüchen
Am Rathaus 5, 41363 Jüchen
Fachdienst Soziales / Rentenangelegenheiten 
Telefon (0 21 65) 9 15-233
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Sozialhilfe ist eine staatliche Leistung, auf die
in Not geratene Menschen unter bestimmten
Voraussetzungen einen Anspruch haben.

Die Ursachen derartiger Notlagen (z.B. Krank-
heit, Pflegebedürftigkeit, zu geringes Renten-
einkommen etc.) können vielfältig sein. Im Prin-
zip kann es einen jeden treffen, vorübergehend
oder auch längerfristig Leistungen der Sozial-
hilfe in Anspruch nehmen zu müssen.

Die Aufgabe der Sozialhilfe besteht darin, dem
Empfänger der Hilfe die Führung eines men-
schenwürdigen Lebens zu ermöglichen. Sozial-
hilfe wird als Dienstleistung, Geldleistung oder
Sachleistung erbracht.

Gesetzliche Grundlage für die Gewährung von
Sozialhilfe ist seit dem 01.01.2005 das Zwölfte
Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), welches das
bisherige Bundessozialhilfegesetz abgelöst
hat. 
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Die Sozialhilfe umfasst nach § 8 SGB XII fol-
gende Hilfen:
� Hilfe zum Lebensunterhalt
� Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-

minderung 
� Hilfen zur Gesundheit
� Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
� Hilfe zur Pflege
� Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer

Schwierigkeiten
� Hilfe in anderen Lebenslagen
� sowie die jeweils gebotene Beratung und

Unterstützung

Auskunft und Beratung erhalten Sie bei der
Gemeinde Jüchen
Am Rathaus 5, 41363 Jüchen,
Fachdienst Soziales
Telefon (0 21 65) 9 15-156 oder -157

Sozialhilfe



Es kommt nicht
darauf an,
wie alt man wird,
sondern
wie man alt wird.

Werner Mitsch
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